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BEIHILFE ZUM SUIZID

Keine ärztliche Aufgabe
Im Zusammenhang mit dem Berufsrecht geht es beim 
ärztlich assistierten Suizid weniger um grundsätzliche moralische 
als vielmehr um praktische Probleme.

Volker Lipp, Alfred Simon

D ie ärztliche Beihilfe zum Sui-
zid ist in den letzten Jahren 

erneut zum Gegenstand öffentlicher 
und politischer Debatten geworden. 
Dazu haben nicht zuletzt die Akti -
vitäten der Sterbehilfeorganisation 
Dignitas beigetragen, die schwer 
kranken Menschen die Möglichkeit 
eines ärztlich begleiteten Suizids in 
der Schweiz anbietet. Neben der 
Frage, ob man die Tätigkeit von Or-
ganisationen wie Dignitas gesetz-
lich verbieten soll, wird auch dar -
über diskutiert, ob es Ärzten in 
Deutschland erlaubt sein soll, Pa-
tienten beim Suizid zu unterstützen.

Die Rechtslage 
in  Deutschland
Die Tötung eines Kranken durch ei-
nen Eingriff, der nicht im Zusam-
menhang mit einer medizinischen 
Behandlung steht („aktive Sterbehil-
fe“), ist in Deutschland in jedem 
Fall eine Straftat – und zwar auch 
dann, wenn sie durch einen Arzt auf 
Verlangen des Patienten geschieht 
(1). Demgegenüber ist die Beihilfe 
zum freiverantwortlichen Suizid in 
Deutschland nicht strafbar. Die 
Selbsttötung ist rechtlich nicht verbo-
ten und erst recht keine Straftat. Ver-
such, Anstiftung und die Beihilfe zu 
einem freiverantwortlichen Suizid 
sind daher ebenfalls nicht strafbar.

Für den Arzt wirft der Suizid al-
lerdings besondere Probleme auf. 
Dabei geht es nicht allein um die 
Frage, ob der Arzt den Patienten 
beim Suizid unterstützen darf, son-
dern zunächst um die vorrangige 
Frage nach der ärztlichen Hilfs-
pflicht. Denn soweit der Arzt ver-
pflichtet ist, das Leben des Suizi-
denten zu retten, darf er diesen erst 
recht nicht bei der Selbsttötung un-
terstützen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) 
hat im Versuch der Selbsttötung 
einen Unglücksfall nach § 323 c 
Strafgesetzbuch (StGB) gesehen, in 
dem jedermann, also auch ein Arzt, 
zu Hilfe verpflichtet sei (2, 3, 4). 
Das hat den Vorzug der Eindeutig-
keit: Es kommt nicht darauf an, ob 
der Suizident aus freiem Willen aus 
dem Leben scheiden will, was der 
Außenstehende oft gar nicht schnell 
genug erkennen kann. Darüber hin -
aus hat der BGH auch bloßes Ge-
schehenlassen einer Selbsttötung 
eines Patienten durch den behan-
delnden Arzt als Tötung durch Un-
terlassen (§§ 212, 13 StGB) bewer-
tet, sobald der Patient die Herr-
schaft über das Geschehen verloren 
hat, wenn er zum Beispiel bewusst-
los geworden ist (3, 4). Der Arzt sei 
aufgrund der Übernahme der Be-
handlung verpflichtet, das Leben 
des Suizidenten zu retten.

Im Fall Wittig (1984) hat der 
BGH dem behandelnden Arzt je-
doch ein eigenverantwortliches 
Abwägungsermessen eingeräumt, in 
dessen Rahmen der Wille des Pa-
tienten beachtet werden könne: „Je-
denfalls dann, wenn der ohne ärzt -
lichen Eingriff dem sicheren Tod 
preisgegebene Suizident schon be-
wusstlos ist, darf sich der behan-
delnde Arzt nicht allein nach dessen 
vor Eintritt der Bewusstlosigkeit er-
klärtem Willen richten, sondern hat 
in eigener Verantwortung eine Ent-
scheidung über die Vornahme oder 
Nichtvornahme auch des nur mögli-
cherweise erfolgreichen Eingriffs 
zu treffen.“ (4) Wenn der Arzt im 
Falle eines bereits schwer und irre-
versibel geschädigten Patienten 
nicht den bequemeren Weg der Ein-
weisung auf eine Intensivstation 
wähle, sondern in Respekt vor der 

Persönlichkeit des Sterbenden bis 
zum Tod bei ihm bleibe, sei diese 
Entscheidung deshalb von Rechts 
wegen anzuerkennen. Eine Hilfe sei 
auch nicht nach § 323 c StGB gebo-
ten gewesen, denn sie sei entweder 
nutzlos oder jedenfalls unzumutbar 
gewesen.

Die Pflicht des Arztes 
zur  Hilfe
Viele Juristen vertreten heute die 
Auffassung, dass den Arzt im Falle 
einer freiverantwortlichen Selbsttö-
tung keine solche Hilfs- und Ret-
tungspflicht treffe (5). Das Oberlan-
desgericht München hat sich dem 
im Fall Hackethal (1987) ange-
schlossen, in dem der Arzt einer 
schwer leidenden Patientin Gift zur 
eigenhändigen Tötung überließ (6). 
Der Patient könne den Arzt jederzeit 
aus der besonderen Rechtsbezie-
hung zu ihm entlassen mit der Fol-
ge, dass seine Garantenstellung ent-
falle. Das Gericht verneinte auch 
den Tatbestand des § 323 c StGB, 
weil angesichts der weit fortge-
schrittenen Erkrankung und des Zu-
stands der Patientin die „vermeintli-
che Hilfe lediglich zu einer inhuma-
nen Quälerei geführt“ hätte. Auch 
der BGH hat einmal angedeutet, er 
neige dazu, einem ernsthaften, frei-
verantwortlich gefassten Selbsttö-
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tungsentschluss „eine stärkere recht-
liche Bedeutung“ beizumessen, als 
dies in dem Urteil zum Fall Wittig 
geschehen sei (7). Bis heute steht je-
doch eine endgültige Klärung des 
Umfangs der ärztlichen Hilfspflicht 
beim Suizid durch die höchstrichter-
liche Rechtsprechung aus. 

Vor diesem Hintergrund ist zu 
betonen, dass die Pflicht des Arztes 
zur Hilfe in Fällen eines krankheits-
bedingten Suizids außerfrage steht. 
Der juristische Streit betrifft allein 
die ärztliche Hilfspflicht im Falle 
eines freiverantwortlichen Suizids. 
Der Arzt geht deshalb ein rechtli-
ches Risiko ein, wenn er den Ent-
schluss zum Suizid respektiert und 
untätig bleibt, zumal die Feststel-
lung der Freiverantwortlichkeit ei-
ner Entscheidung zum Suizid in der 
Praxis schwierig sein dürfte.

Die weitergehende, aktive Unter-
stützung des Suizidenten bei seiner 
Selbsttötung ist dem Arzt demnach 
allenfalls bei einem freiverantwort-
lichen Suizid möglich. Sie ist dann 
nicht strafbar. Auch eine Pflicht des 
Arztes zur Lebensrettung, die es 
ihm untersagen würde, bei der 
Selbsttötung zu helfen, wird über-
wiegend verneint, doch besteht ein 
gewisses (straf-)rechtliches Risiko. 

Völlig offen ist allerdings, wel-
che möglichen berufsrechtlichen 

Konsequenzen sich für einen Arzt 
ergeben, der eine nach allgemeinem 
Recht erlaubte Beihilfe zum Suizid 
leistet. Unabhängig von dem Um-
fang der ärztlichen Hilfspflicht und 
der strafrechtlichen Bewertung der 
Beihilfe zum freiverantwortlichen 
Suizid wird eine Mitwirkung des 
Arztes bei der Selbsttötung in den 
Grundsätzen der Bundesärztekam-
mer zur ärztlichen Sterbebegleitung 
generell abgelehnt, da sie dem ärzt-
lichen Ethos widerspreche. (8) Dar -
über hinaus verbietet § 16 der 
(Muster-)Berufsordnung den Ärz-
ten, das Leben Sterbender aktiv zu 
verkürzen. Auch wenn die Beihilfe 
zum Suizid keine gezielte Tötung 
darstellt, fällt sie nach Ansicht vie-
ler Interpreten unter diese Bestim-
mung, weil die Handlung, durch die 
Beihilfe zum Suizid geleistet wird, 
in der Regel eine aktive Tätigkeit 

ist. Die Beihilfe zum Suizid wäre 
demnach auch in den Fällen berufs-
rechtlich verboten, in denen sie 
dem Arzt nach allgemeinem Recht 
erlaubt wäre.

Regelung in  
der Schweiz
Die in Deutschland straflose Beihil-
fe zum freiverantwortlichen Suizid 
ist in der Schweiz strafbar, wenn sie 
aus selbstsüchtigen Beweggründen 
erfolgt (Art. 115 des Schweizer 
Strafgesetzbuches). Nur solange 
der Arzt aus der Suizidbeihilfe 
keinen finanziellen oder sonstigen 
Gewinn zieht, ist sein Handeln 
nach allgemeinem Recht erlaubt. 
Anders als in Deutschland drohen 
dem Arzt dann allerdings auch kei-
ne berufsrechtlichen Konsequenzen. 
Zwar stellt die Schweizer Akademie 
der Medizinischen Wissenschaften 
(SAMW) in einer Richtlinie aus 
dem Jahr 2004 klar, dass die Suizid-
beihilfe keine ärztliche Tätigkeit 
darstellt, da sie den Zielen der Me-
dizin widerspricht, andererseits er-
kennt sie an, dass der Wunsch des 
Patienten nach Suizidbeihilfe den 
Arzt vor eine schwierige Situation 
stellt, in der er Wille und Wohl des 
Patienten mit seinem eigenen Be-
rufsverständnis in Übereinstimmung 
bringen muss.

In diesem Dilemma müsse der 
Arzt eine persönliche Gewissens-
entscheidung treffen. Die Entschei-
dung, im Einzelfall Beihilfe zum 
Suizid zu leisten, sei als solche zu 
respektieren. Voraussetzung für ei-
ne ärztliche Suizidbeihilfe sei je-
doch, dass die Erkrankung des Pa-
tienten die Annahme rechtfertige, 
dass das Lebensende nahe sei, dass 
alternative Hilfsmöglichkeiten erör-
tert und soweit gewünscht auch ein-
gesetzt worden seien, sowie die Tat-
sache, dass der Wunsch des Patien-
ten wohlerwogen und ohne äußeren 
Druck entstanden und dauerhaft 
sei. Die letzte Voraussetzung sollte 
von einer unabhängigen Drittperson 
überprüft worden sein, wobei diese 
nach Ansicht der SAMW nicht 
zwingend ein Arzt sein muss. (9)

Im US-Bundesstaat Oregon 
wurde 1997 der Death With Digni-
ty Act beschlossen, der es Ärzten 
unter bestimmten Voraussetzungen 
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erlaubt, ein tödliches Medikament 
zu verschreiben: Der Patient muss 
volljährig sein und seinen ständi-
gen Wohnsitz in Oregon haben. Er 
muss im Abstand von mindestens 
15 Tagen zwei mündliche Anträge 
sowie einen schriftlichen Antrag 
stellen. Der schriftliche Antrag 
muss in Gegenwart von zwei Zeu-
gen unterschrieben werden. Der 
verschreibende Arzt und ein unab-
hängiger Kollege müssen feststel-
len, dass der Patient an einer un-
heilbaren Erkrankung leidet, die 
voraussichtlich in weniger als 
sechs Monaten zum Tod führt. 
Falls Zweifel an der Urteilsfähig-
keit des Patienten aufkommen, ist 
ein psychologisches Gutachten 
einzuholen. Außerdem muss der 
Arzt über mögliche Alternativen 
(zum Beispiel Palliativmedizin) 
aufklären. Der verschreibende Arzt 
darf zwar während des Suizids an-
wesend sein, aber das tödliche Me-
dikament nicht selbst spritzen. Die 
Suizidbeihilfe ist dann nicht nur 
straflos und berufsrechtlich er-
laubt, sondern wird darüber hinaus 

zur ärztlichen Aufgabe. Im Jahr 
2009 ließen sich 95 Patienten ein 
tödliches Medikament verschrei-
ben, zwei Drittel von ihnen haben 
dieses dann auch eingenommen. 
Diese 59 Fälle machen ungefähr 
0,2 Prozent der Todesfälle in Ore-
gon aus. (10)

Suizidbeihilfe und 
 Berufsrecht
Auch in Deutschland mehren sich 
die Stimmen, die eine (berufs-) 
rechtliche Zulassung der ärztlichen 
Suizidbeihilfe fordern. Besonders 
deutlich äußerte sich der Deutsche 
Juristentag 2006: Er unterstrich 
nicht nur, dass die Beihilfe zum 
Suizid nach geltendem Recht straf-
los ist, sondern forderte die Ärzte-
schaft auf, die ausnahmslose Miss-
billigung des ärztlich assistierten 
Suizids zu überdenken und durch 
eine differenzierte Beurteilung zu 
ersetzen, „welche die Mitwirkung 
des Arztes an dem Suizid eines Pa-
tienten mit unerträglichem, unheil-
barem und mit palliativmedizini-
schen Mitteln nicht ausreichend zu 

linderndem Leiden als eine nicht 
nur strafrechtlich zulässige, son-
dern auch ethisch vertretbare Form 
der Sterbebegleitung toleriert“ (11).

Die Bundesärztekammer hat auf 
diese Aufforderung bislang nicht 
direkt reagiert. In Interviews und 
Stellungnahmen wurde jedoch auf 
die grundsätzliche Einschätzung 
hingewiesen, wonach die Mitwir-
kung des Arztes bei der Selbsttö-
tung dem ärztlichen Ethos wider-
spreche (12). Diese Einschätzung 
wird auch von einer Mehrheit der 
deutschen Ärzte geteilt: In einer re-
präsentativen Befragung von ambu-
lant und stationär tätigen Ärzten 
sprachen sich 62 Prozent gegen ei-
ne „gesetzliche Regelung des ärzt-
lich begleiteten Suizids“ ab. Die 
Mehrheit ist allerdings nicht so 
groß, als dass man von einer ge-
schlossenen Haltung der Ärzte-
schaft sprechen könnte. Hinzu 
kommt, dass jeder dritte Arzt bei 
der Befragung angab, sich unter be-
stimmten Voraussetzungen vorstel-
len zu können, selbst Beihilfe zum 
Suizid zu leisten (13). Diese Zahlen 
zeigen, dass die Bundesärztekam-
mer in der nächsten Zeit verstärkte 
Anstrengungen leisten muss, ihre 
Position zum ärztlich begleiteten 
Suizid nicht nur in der öffentlichen 
Debatte, sondern auch gegenüber 
der Ärzteschaft zu verdeutlichen.

In der Debatte um eine mögliche 
berufsrechtliche Zulassung der ärzt-
lichen Beihilfe zum Suizid sollte 
nach Ansicht der Autoren zwischen 
der grundsätzlichen Frage nach der 
moralischen Zulässigkeit der Sui-
zidbeihilfe im Einzelfall und der 
praktischen Frage nach ihrer be-
rufsrechtlichen Regelung unter-
schieden werden.

Auf der grundsätzlichen Ebene 
scheint es schwierig, ein Verbot der 
Beihilfe zum Suizid zu begründen. 
Das Recht auf Leben – als morali-
scher Konvergenzpunkt der ver-
schiedenen Werthaltungen zu Fra-
gen der Sterbehilfe – schützt den 
Einzelnen davor, gegen seinen Wil-
len getötet zu werden. Es enthält je-
doch keine Pflicht zu leben, son-
dern allenfalls die moralische Auf-
forderung, verantwortungsvoll mit 
dem eigenen Leben umzugehen. 
Der wohlüberlegte und freiverant-
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wortlich getroffene Wunsch nach 
Beendigung des eigenen Lebens an-
gesichts eines unheilbaren und vom 
Betroffenen selbst als unerträglich 
empfundenen Leidens widerspricht 
dieser Aufforderung nicht. Daraus 
folgt, dass auch die Unterstützung 
bei der Umsetzung dieses Wun-
sches im Einzelfall moralisch ge-
rechtfertigt sein kann.

Die individuelle Moral  
des Arztes
Beihilfe zum Suizid ist also nicht 
per se etwas Unmoralisches. Das 
Berufsrecht betrifft jedoch nicht die 
individuelle Moral des Arztes, son-
dern regelt seine Aufgaben und 
Pflichten als Berufsträger und Mit-
glied der Ärzteschaft. Dabei geht es 
zum einen um die Frage, ob die 
Beihilfe zum Suizid zur Aufgabe 
des Arztes gehört, zum anderen, ob 
die dem Arzt nach allgemeinem 
Recht erlaubte Beihilfe zum Suizid 
berufsrechtlich verboten werden 
kann und sollte. Im Zusammenhang 
des Berufsrechts geht es weniger 
um grundsätzliche moralische als 
vielmehr um praktische Probleme, 
wie zum Beispiel:
●  Das Problem der Authentizi-

tät: Verbirgt sich hinter dem 
Wunsch nach Suizidbeihilfe tat-
sächlich der Wunsch nach dem ei-
genen Tod oder drückt er nur aus, 
dass der Patient unter den gegebe-
nen Bedingungen (beispielsweise 

belastende Symptome, soziale Ver-
einsamung) nicht weiterleben möch -
te? Birgt eine Zulassung der ärzt -
lichen Suizidbeihilfe nicht die 
Gefahr, dass Ärzte Beihilfe zum 
Suizid leisten, obwohl die Möglich-
keiten der Palliativmedizin noch 
nicht ausgeschöpft sind?
●  Das Problem der Freiwillig-

keit: Kann ausgeschlossen werden, 
dass der Wunsch nach Suizidbeihil-
fe von Dritten beeinflusst ist? Stellt 
die gesellschaftliche Akzeptanz der 
Beihilfe zum Suizid nicht eine im-
plizite Aufforderung zu einem „so-
zialverträglichen Frühableben“ dar?
●  Mögliche Missbrauchs- und 

Dammbruchgefahren: Welche – 
nicht beabsichtigten – gesellschaft-
lichen Entwicklungen würde eine 
Zulassung der ärztlichen Suizidbei-
hilfe in Gang setzen? Wie würde 
sich eine solche Aufgabe auf das 
Bild der Ärzte in der Öffentlichkeit 
auswirken? Wie auf das Selbstver-
ständnis der Ärzte? Würde der 
Druck auf Ärzte steigen, entspre-
chenden Wünschen nachzukom-
men?

Berufsrechtlich ist zunächst fest-
zuhalten, dass die nach allgemei-
nem Recht straflose Beihilfe zum 
freiverantwortlichen Suizid keine 
Aufgabe der Ärzte ist. Die ärztliche 
Aufgabe der Sterbebegleitung en-
det dort, wo Beihilfe zum Suizid 
geleistet wird. Beihilfe zum Suizid 
mag im Einzelfall moralisch ge-

rechtfertigt sein; sie gehört jedoch 
nicht zu den beruflichen Aufgaben 
und Pflichten des Arztes. In diesem 
Sinne ist die Formulierung in den 
Grundsätzen der Bundesärztekam-
mer zur ärztlichen Sterbebegleitung 
zu verstehen, die Mitwirkung des 
Arztes bei der Selbsttötung wider-
spreche dem ärztlichen Ethos (8). 
Eine Aufgabe dieser Haltung hätte 
gravierende Auswirkungen auf das 
Selbstverständnis der Ärzte und 
würde die genannten Probleme er-
heblich verschärfen.

Andererseits sollte das Berufs-
recht respektieren, dass ein Arzt 
sich in schwerwiegenden Einzelfäl-
len aus anerkennenswerten morali-
schen Gründen dazu entschließen 
kann, einem Patienten bei dessen 
freiverantwortlichen Suizid zu hel-
fen. Einem Arzt, der vor einer sol-
chen Gewissensentscheidung steht, 
mit berufsrechtlichen Konsequen-
zen zu drohen, wäre nicht nur we-
nig hilfreich, sondern auch mora-
lisch schwer zu rechtfertigen.

❚ Zitierweise dieses Beitrags:  
Dtsch Arztebl 2011; 108(5): A 212–6

Anschrift für die Verfasser 
PD Dr. phil. Alfred Simon (Geschäftsführer) 
Akademie für Ethik in der Medizin e.V. 
Humboldtallee 36 
37073 Göttingen 
E-Mail: asimon1@gwdg.de

@ Literaturverzeichnis im Internet: 
www.aerzteblatt.de/lit0511

Die Mitwirkung eines Arztes bei der 
Selbsttötung eines Patienten gehört 
nicht zum Kanon der ärztlichen Aufga-
ben. Das stellte der Vorstand der Bun-
desärztekammer am 21. Januar bei 
der Beratung der „Grundsätze der 
Bundesärztekammer zur ärztlichen 
Sterbebegleitung“ fest. „Vielmehr ist 
und bleibt es Aufgabe des Arztes,  unter 
Achtung des Selbstbestimmungs -
rechtes des Patienten Leben zu erhal-
ten, Gesundheit zu schützen und 
 wiederherzustellen sowie Leiden zu 
lindern und Sterbenden bis zum Tod 
beizu stehen“, teilte die Bundesärzte-
kammer mit.

Sie betonte aber auch, dass die ärztli-
che Verpflichtung zur Lebenserhaltung 
nicht unter allen Umständen bestehe. 
Es gebe Situationen, in denen sonst 
angemessene Diagnostik und Thera-
pieverfahren nicht mehr angezeigt und 
Begrenzungen geboten seien. Dann 
trete eine palliativmedizinische Versor-
gung in den Vordergrund. Die Entschei-
dung hierzu dürfe nicht von wirtschaft-
lichen Erwägungen abhängig gemacht 
werden.

Der Präsident der Bundesärztekam-
mer, Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hop-
pe, hatte vor kurzem in einem Interview 
mit der „Frankfurter Rundschau“ eine 

Liberalisierung beim ärztlich assistier-
ten Suizid angekündigt: „Die Beihilfe 
zum Suizid ist nicht strafbar. Sie ist 
aber derzeit durch unser Berufsrecht 
als unethisch verboten. Diesen Wider-
spruch müssen wir auflösen.“ (DÄ, Heft 
1–2/2011) Zugleich sagte Hoppe aber 
auch: „Mich schüttelt es allerdings bei 
der Vorstellung, dass ein Arzt beim Sui-
zid hilft. Ich könnte das mit meinem 
Gewissen nicht vereinbaren.“ Dr. med. 
Frank Ulrich Montgomery, Vizepräsident 
der Bundesärztekammer, verwies dar -
auf, dass in den letzten 40 Jahren kein 
Arzt wegen Beihilfe zum Suizid verur-
teilt worden sei. Kli

BUNDESÄRZTEKAMMER ZUR STERBEBEGLEITUNG
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